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Daraus ergeben sich auch die grundlegenden Befugnisse zur 
Anwendung des sozialistischen Rechts für jede Diensteinheit 
des MfS. Unter Berufung auf Artikel 7 Abs. 2 und Artikel 23 
Abs. 1 der Verfassung der DDR und unter Umständen auf weitere 
Rechtsvorschriften ist jede Diensteinheit des MfS und jeder 
Miterbeiter berechtigt und gegebenenfalls verpflichtet, die 
zum Schutz der sozialistischen Ordnung und des friedlichen 
Lebens der 3ürger im Einzelfall erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen, sofern diese nicht anderen Festlegungen der Ver
fassung oder Rechtsvorschriften widersprechen. Es ist unseres 
Erachtens zweckmäßig, daß sich die Mitarbeiter des MfS in 
ihrer politisch-operativen Tätigkeit, speziell bei der Be
gegnung mit Bürgern, staatlichen Organen und gesellschaft
lichen Einrichtungen, bewußter auf diese Verfassungsgrund
sätze stützen. Damit wird die Rechtmäßigkeit des Vorgehens 
des Ministeriums für Staatssicherheit unterstrichen, welches 
unter Umständen bei offiziellen Kontakten zu Ougendlichen 
einen bedeutenden erzieherischen Wert besitzen kann und mit
unter auch die Selbst Sicherheit des handelnden Mitarbeiters 
gestärkt.

Im Zusammenhang mit der hier zu untersuchenden Problematik
haben diese Überlegungen unmittelbare praktische Bedeutung,
da Ai tikel 7 Abs. 2 und Artikel 23 Abs. 1 der Verfassung der
DDR die rechtlichen Handlungsgrundlagen für jede Maßnahme
des MfS in dieser Richtung darstellen. So können Aussprachen
und die in der politisch-operativen Praxis bewährten Vorbeu-

\gungsgespräche, speziell auch mit Ougendlichen , ohne Kompli
kationen unter Berufung auf diesen Verfassungsauftrag des MfS 
durchgeführt werden. Auf den Verfassungsauftrag de3 MfS ge
stützte Aussprachen und Vorbeugungsgespräche können sowohl 
zur Erarbeitung und Überprüfung von Hinweisen und Informa
tionen zu politisch-operativ relevanten Sachverhalten als 
auch zur erzieherischen Einflußnahme auf den entsprechenden 
Gesprächspartner genutzt werden. 1
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